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A. Strategie & Verankerung 
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung
 
Welche Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomangements waren im Berichtszeitraum

festgelegt?
  

Der Leiter von Compliance wurde zum Menschenrechtsbeauftragten ernannt und zur

Überwachung des LkSG Risikomanagements beauftragt. 



•
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A. Strategie & Verankerung 
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung
 
Hat die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert, der gewährleistet, dass sie regelmäßig -

mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die Überwachung des Risikomanagements

zuständigen Person informiert wird?
 

Es wird bestätigt, dass die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert hat, der i. S. d. § 4 Abs. 3

LkSG gewährleistet, dass sie regelmäßig - mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die

Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person informiert wird. 

Bestätigt  
 

Beschreiben Sie den Prozess, der mindestens einmal im Jahr bzw. regelmäßig die

Berichterstattung an die Geschäftsleitung mit Blick auf das Risikomanagement sicherstellt. 

Im Rahmen einer unternehmensinternen Regelung zum LkSG haben wir definiert, dass der/die

Menschenrechtsbeauftragte regelmäßig (mindestens einmal jährlich) den Vorstand über das LkSG

Risikomanagement und die Implementierung der menschenrechtlichen Strategie in den

Vorstandssitzungen unterrichtet. 



Seite 3

A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Liegt eine Grundsatzerklärung vor, die auf Grundlage der im Berichtszeitraum durchgeführten

Risikoanalyse erstellt bzw. aktualisiert wurde? 
  

Die Grundsatzerklärung wurde hochgeladen
  

https://corporate.webassets.siemens-

healthineers.com/0a8373e38d3560d1/dad6d91a12bb/siemens-

healthineers_grundsatzerklaerung_de.pdf



•
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Wurde die Grundsatzerklärung für den Berichtszeitraum kommuniziert?
 

Es wird bestätigt, dass die Grundsatzerklärung gegenüber Beschäftigten, gegebenenfalls dem

Betriebsrat, der Öffentlichkeit und den unmittelbaren Zulieferern, bei denen im Rahmen der

Risikoanalyse ein Risiko festgestellt wurde, kommuniziert worden ist. 

Bestätigt  
 

Bitte beschreiben Sie, wie die Grundsatzerklärung an die jeweiligen relevanten Zielgruppen

kommuniziert wurde. 

Der Leiter von Compliance, der Menschenrechtsbeauftragter ist, informierte alle Mitarbeitenden

von Siemens Healthineers über interne Kommunikationswege zu Inhalt und Bedeutung der

Grundsatzerklärung. Die Grundsatzerklärung ist in die interne Richtlinie aufgenommen worden.

Sie wird in Compliance Trainings präsentiert. Die Grundsatzerklärung ist im Intranet sowie auf

der globalen externen Website verfügbar.  Der auf der externen Website publizierte

Nachhaltigkeitsbericht von Siemens Healthineers referenziert auf die Siemens Healthineers

Grundsatzerklärung. 



•
•
•

•

•

•
•
•
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Welche Elemente enthält die Grundsatzerklärung?
  

Einrichtung eines Risikomanagement  
Jährliche Risikoanalyse  
Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren

Zulieferern und ggf. mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung  
Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren Zulieferern und ggf.

mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung  
Bereitstellung eines Beschwerdeverfahrens im eigenen Geschäftsbereich, bei Zulieferern und

deren Wirksamkeitsüberprüfung  
Dokumentations- und Berichtspflicht  
Beschreibung der festgestellten prioritären Risiken  
Beschreibung von menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen an eigene

Beschäftigte und Zulieferer  
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Beschreibung möglicher Aktualisierungen im Berichtszeitraum und der Gründe hierfür.
  

Im Berichtszeitraum gab es keinen Anlass, der die Aktualisierung erforderlich gemacht hätte.



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A. Strategie & Verankerung 
A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation
 
In welchen maßgeblichen Fachabteilungen/Geschäftsabläufen wurde die Verankerung der

Menschenrechtsstrategie innerhalb des Berichtszeitraums sichergestellt?
  

Personal/HR  
Standortentwicklung/-management  
Umweltmanagement  
Arbeitssicherheit & Betriebliches Gesundheitsmanagement  
Kommunikation / Corporate Affairs  
Einkauf/Beschaffung  
Zulieferermanagement  
CSR/Nachhaltigkeit  
Recht/Compliance  
Qualitätsmanagement  
Mergers & Acquisitions  
Revision  

 

Beschreiben Sie, wie die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie innerhalb der

verschiedenen Fachabteilungen/Geschäftsabläufe verteilt ist. 

Für die Koordination und Kontrolle der Umsetzung der Strategie ist die Compliance Funktion

zuständig. Für die Umsetzung der Strategie sind Ansprechpartner*innen und verantwortliche

Personen in den relevanten Fachfunktionen benannt. Die relevanten Fachfunktionen für die

Implementierung sind Human Resources, Environmental Protection, Health Management and

Safety, Security, Strategic Procurement, Real Estate, Assurance und Sustainability.
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Beschreiben Sie, wie die Strategie in operative Prozesse und Abläufe integriert ist. 

Siemens Healthineers hat im Rahmen einer Gap-Analyse notwendige Schritte zur

Implementierung der Strategie definiert. Bestehende Prozesse (insbesondere im Rahmen des nach

ISO 14001 und ISO 45001 zertifizierten Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsystems) wurden

an die LkSG Anforderungen angepasst.
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Beschreiben Sie, welche Ressourcen & Expertise für die Umsetzung bereitgestellt werden. 

Siemens Healthineers hat ein permanentes LkSG Projektteam eingerichtet. Es finden regelmäßige

Kommunikation und Austausch innerhalb und außerhalb der Organisation statt. 



•
•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Wurde im Berichtszeitraum eine regelmäßige (jährliche) Risikoanalyse durchgeführt, um

menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu ermitteln, zu gewichten und zu priorisieren?
  

Ja, für den eigenen Geschäftsbereich  
Ja, für unmittelbare Zulieferer  

 

Beschreiben Sie, in welchem Zeitraum die jährliche Risikoanalyse durchgeführt worden ist. 

01.01.2023-30.09.2023
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Beschreiben Sie das Verfahren der Risikoanalyse. 

Die reguläre Risikoanalyse haben wir für den eigenen Geschäftsbereich und für unmittelbare

Zulieferer durchgeführt. Die Durchführung haben wir in zwei Phasen aufgeteilt: (1) Risikoanalyse

für die einzelnen Verbotstatbestände des LkSG durch die jeweils zuständigen Funktionen und (2)

Gesamtrisikoanalyse für Siemens Healthineers. Im Rahmen der Risikoanalyse für die einzelnen

Verbotstatbestände haben die zuständigen Funktionen geprüft, ob im jeweiligen Geschäftsbetrieb

oder im Rahmen geschäftlicher Handlungen von unmittelbaren Zulieferern Menschenrechte oder

umweltbezogene Rechtsgüter verletzt werden bzw. ob das Risiko einer solchen Verletzung besteht.

 

Die Durchführung der Risikoanalyse verfolgt einen risikobasierten Ansatz, wonach zunächst im

Rahmen der abstrakten Risikoanalyse länderspezifische Risiken anhand verschiedener Kriterien

identifiziert wurden. Die ausgewählten Standorte haben wir im Rahmen der regulären

Risikoanalyse näher analysiert. Hierzu haben wir mithilfe eines Fragebogens Daten und

Informationen erhoben, die wir im Hinblick auf die menschenrechtlichen und umweltbezogenen

Risiken bewertet haben.

Für die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich waren insbesondere die Abteilungen Human

Resources, Environmental Protection, Health Management and Safety, Security und Real Estate

eingebunden. Mit dem genannten Fragebogen haben wir Daten und Informationen zu den

ausgewählten Standorten erhoben, insbesondere im Hinblick auf prozessspezifische

Informationen, Incidents und Beschwerden. Auf Basis dieser Daten und unter Berücksichtigung

der Angemessenheitskriterien haben die zuständigen Funktionen die Netto-Risiken ermittelt. Die

einzelnen ermittelten Netto-Risiken der Funktionen bildeten die Grundlage für die Ermittlung der

Gesamt-Netto-Risiken für Siemens Healthineers. Über die Ergebnisse der Risikoanalysen sowie

über die Gesamt-Netto-Risiken haben alle beteiligten Einheiten in einem sogenannten Decision

Meeting entschieden.

Die Risikoanalyse der unmittelbaren Zulieferer führte Strategic Procurement federführend durch.

Ergänzend zu dem vorgenannten Verfahren wurden ferner die bereits bestehenden Prozesse der

risikobasierten Analyse in Bezug auf das LkSG nachgeschärft.



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Wurden im Berichtszeitraum auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt?
  

Nein  
 

Begründen Sie Ihre Antwort. 

Im Berichtszeitraum gab es keine Sachverhalte, die eine Durchführung einer anlassbezogenen

Risikoanalyse erforderlich machten.



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Ergebnisse der Risikoermittlung
 

Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) im eigenen Geschäftsbereich ermittelt? 

Keine  



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Ergebnisse der Risikoermittlung
 

Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) bei unmittelbaren Zulieferern ermittelt? 

Keine  



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Wurden die im Berichtszeitraum ermittelten Risiken gewichtet und ggf. priorisiert und wenn ja,

auf Basis welcher Angemessenheitskriterien?
  

Nein  
 

Begründen Sie Ihre Antwort. 

Im Berichtszeitraum wurden keine konkreten Risiken identifiziert, sodass keine Gewichtung oder

Priorisierung erforderlich war. 



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
 
Welche Risiken wurden im Berichtszeitraum im eigenen Geschäftsbereich priorisiert?
  

Keine  
 

Falls keine Risiken ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Wir haben eine abstrakte Risikoanalyse für alle Verbotstatbestände durchgeführt. Die konkrete

Risikoanalyse identifizierte keine Risiken, sodass die Priorisierung der Risiken im

Berichtszeitraum nicht notwendig war.



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
 
Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und

Minimierung der prioritären Risiken im eigenen Geschäftsbereich umgesetzt?
  

Keine  
 

Falls keine Präventionsmaßnahmen ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Keine, da keine prioritären Risiken im Berichtszeitraum festgestellt wurden. Zur Prävention im

Allgemeinen haben wir zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, z.B. Schulungen und Kommunikation

innerhalb der Organisation, Durchführung eines internen Audits, Anpassung der internen

Regelwerke.



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern
 
Welche Risiken wurden für den Berichtszeitraum bei unmittelbaren Zulieferern priorisiert?
  

Keine  
 

Falls keine Risiken ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Keine, da keine prioritären Risiken im Berichtszeitraum festgestellt wurden. Zur Prävention im

Allgemeinen sind z.B. unmittelbare Lieferanten vertraglich zu einer Reduzierung von Risiken bei

mittelbaren Lieferanten verpflichtet.



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern
 
Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und

Minimierung der prioritären Risiken bei unmittelbaren Zulieferern umgesetzt?
  

Keine  
 

Falls keine Präventionsmaßnahmen ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Keine, da keine prioritären Risiken im Berichtszeitraum festgestellt wurden. Zur Prävention im

Allgemeinen werden External Sustainability Audits bei unmittelbaren Lieferanten durchgeführt,

die die Prüfung der Risikoabsicherung in der mittelbaren Lieferkette beinhalten. Ferner haben wir

zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wie z.B.: 

• Entwicklung und Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken

(einschließlich vertragliche Verpflichtung unserer Lieferanten auf den Siemens Code of Conduct

für Lieferanten)

• Durchführung von risikobasierten Kontrollmaßnahmen

• Unterstützung des Zulieferers bei der Vorbeugung und Minimierung des Risikos

• Einführung von Code of Conduct Training



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B5. Kommunikation der Ergebnisse
 
Wurden die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern an maßgebliche

Entscheidungsträger:innen kommuniziert?
 

Es wird bestätigt, dass die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern gem. § 5

Abs. 3 LkSG an die maßgeblichen Entscheidungsträger:innen, etwa an den Vorstand, die

Geschäftsführung oder an die Einkaufsabteilung, kommuniziert wurden. 

Bestätigt  
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B6. Änderungen der Risikodisposition
 
Welche Änderungen bzgl. prioritärer Risiken haben sich im Vergleich zum vorangegangenen

Berichtszeitraum ergeben?
  

Das Jahr 2023 ist das erste Berichtsjahr, sodass ein Vergleich zum vorangegangenen

Berichtszeitraum erst im Jahr 2024 möglich sein wird. 



•
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C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen 
C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
 
Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt?
  

Nein  
 

Beschreiben Sie, anhand welcher Verfahren Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich

festgestellt werden können. 

Zu den Verfahren zur Feststellung von Verletzungen zählen das allgemeine

Risikomanagementsystem, die Ergebnisse der regelmäßigen- und, bei Bedarf, der ad-hoc

Risikoanalyse, sowie das Beschwerdeverfahren. Des Weiteren können Verletzungen im eigenen

Geschäftsbereich mittels Arbeitssicherheits- / Gesundheitsschutz-Audits oder des internen

Meldewesens zu EHS (Environment, Health & Safety) Vorkommnissen festgestellt werden. 



•
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C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen 
C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern
 
Wurden für den Berichtszeitraum Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern festgestellt?
  

Nein  
 

Beschreiben Sie, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern

festgestellt werden können. 

Zu den Verfahren zur Feststellung von Verletzungen zählen das allgemeine

Risikomanagementsystem, die Ergebnisse der regelmäßigen- und, bei Bedarf, der ad-hoc

Risikoanalyse, sowie das Beschwerdeverfahren. Des Weiteren beinhalten die External

Sustainability Audits bei unmittelbaren Lieferanten die Prüfung der Risikoabsicherung in der

mittelbaren Lieferkette. 



•
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C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen 
C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern
 
Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen bei mittelbaren Zulieferern festgestellt?
  

Nein  



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren
 
In welcher Form wurde für den Berichtszeitraum ein Beschwerdeverfahren angeboten?
  

Unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren  
 

Beschreiben Sie das unternehmenseigene Verfahren und/oder das Verfahren an dem sich Ihr

Unternehmen beteiligt. 

Siemens Healthineers bietet allen Mitarbeitenden und allen externen Dritten geschützte

Meldewege, um Verstöße gegen externe und interne Regeln zu melden, einschließlich

menschenrechtlicher oder umweltbezogener Risiken sowie Verletzungen menschenrechtlicher

oder umweltbezogener Pflichten, die durch das wirtschaftliche Handeln eines unmittelbaren oder

mittelbaren Zulieferers entstanden sind.

Auf diesem Wege erstellte Meldungen werden an unsere Compliance-Organisation weitergeleitet

und nachverfolgt.

Das Compliance-Hinweisgebersystem „Let Us Know“ ist ein unternehmensweites, transparentes,

öffentliches und barrierefrei zugängliches Beschwerdeverfahren. „Let Us Know“ bietet einen

gesicherteren Meldeweg, über den rund um die Uhr, sieben Tage die Woche weltweit in 29

Sprachen Hinweise gegeben werden können, online oder telefonisch, auf Wunsch auch anonym.

Die inhaltliche Bearbeitung der Meldungen erfolgt ausschließlich durch Siemens Healthineers.

Neben „Let Us Know“ wird den Hinweisgebenden eine externe Ombudsperson zur Verfügung

gestellt. An diese neutrale Stelle können sich Mitarbeitende und Dritte vertrauensvoll und

anonym wenden, wenn sie unkorrekte Geschäftspraktiken im Unternehmen beobachten. „Let Us

Know“ und die Ombudsperson sind die Meldewege von Siemens Healthineers für

Beschwerdeverfahren im Sinne von § 8 LkSG.

Darüber hinaus können Verstöße – vor allem durch Mitarbeitende – auch an die jeweilige

Führungskraft, den Leiter/die Leiterin Compliance, Mitarbeitende von Legal und Compliance, die

zuständigen Personalleitungen sowie an die betriebliche Arbeitnehmervertretung gemeldet

werden.

Alle eingehenden Hinweise auf mögliche Verstöße werden in einem unternehmensweit

verbindlichen Verfahren behandelt. Dieses ist unparteiisch und trägt der Unschuldsvermutung

zugunsten Beschuldigter ebenso Rechnung wie den Mitwirkungsrechten der

Arbeitnehmervertretungen. Die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebenden wird gewahrt.

Bei nachweisbaren Verstößen werden angemessene disziplinarische Maßnahmen ergriffen. Die

soeben dargestellten Prozesse bzw. Verfahren sind im Rahmen einer unternehmensweit geltenden

internen Regelung abgebildet. 



•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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D. Beschwerdeverfahren 
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren
 
Welche potenziell Beteiligten haben Zugang zu dem Beschwerdeverfahren?
  

Eigene Arbeitnehmer  
Gemeinschaften in der Nähe von eigenen Standorten  
Arbeitnehmer bei Zulieferern  
Externe Stakeholder wie NGOs, Gewerkschaften, etc  

 

Wie wird der Zugang zum Beschwerdeverfahren für die verschiedenen Gruppen von potenziell

Beteiligten sichergestellt? 

Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform  
Informationen zur Erreichbarkeit  
Informationen zur Zuständigkeit  
Informationen zum Prozess  
Sämtliche Informationen sind klar und verständlich  
Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich  

 

Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform
 

Optional: Beschreiben Sie. 

Die Verfahrensordnung steht auf der externen Siemens Healthineers Website zur Verfügung.
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Informationen zur Erreichbarkeit
 

Optional: Beschreiben Sie. 

siehe Verfahrensordnung
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Informationen zur Zuständigkeit
 

Optional: Beschreiben Sie. 

siehe Verfahrensordnung
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Informationen zum Prozess
 

Optional: Beschreiben Sie. 

siehe Verfahrensordnung
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Sämtliche Informationen sind klar und verständlich
 

Optional: Beschreiben Sie. 

siehe Verfahrensordnung
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Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich
 

Optional: Beschreiben Sie. 

Die Verfahrensordnung steht auf der externen Siemens Healthineers Website zur Verfügung.
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D. Beschwerdeverfahren 
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren
 
War die Verfahrensordnung für den Berichtszeitraum öffentlich verfügbar?
  

Datei wurde hochgeladen
 

Zur Verfahrensordnung: 

https://corporate.webassets.siemens-

healthineers.com/5b13ba6c5c8d3682/bc0c818e252a/siemens-healthineers_verfahrensordnung-

fuer-die-behandlung-von-beschwerden_de.pdf



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren
 
Geben Sie die für das Verfahren zuständigen Person(en) und deren Funktion(en) an.
  

Dr. Ulf Hommel, Leiter Compliance Governance (CO GO), Mitarbeitende der Abteilung CO GO 
 

Es wird bestätigt, dass die in § 8 Abs. 3 LkSG enthaltenen Kriterien für die Zuständigen erfüllt

sind, d. h. dass diese die Gewähr für unparteiisches Handeln bieten, unabhängig und an

Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind 

Bestätigt  



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren
 
Es wird bestätigt, dass für den Berichtszeitraum Vorkehrungen getroffen wurden, um potenziell

Beteiligte vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde zu schützen.
  

Bestätigt  
 

Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere wie das

Beschwerdeverfahren die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebenden gewährleistet. 

Festgelegt in einer weltweit geltenden unternehmensinternen Regelung sowie der extern

publizierten Verfahrensordnung. Die mit der Behandlung von Beschwerden betrauten

Mitarbeitenden sind spezifisch geschult. 
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Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere durch welche weiteren

Maßnahmen Hinweisgebende geschützt werden. 

Festgelegt in einer weltweit geltenden unternehmensinternen Regelung sowie der extern

publizierten Verfahrensordnung. Die mit der Behandlung von Beschwerden betrauten

Mitarbeitenden sind spezifisch geschult. 



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens
 
Sind im Berichtszeitraum über das Beschwerdeverfahren Hinweise eingegangen?
  

Ja  
 

Führen Sie zu Anzahl, Inhalt, Dauer und Ergebnis der Verfahren näher aus. 

Das Unternehmen unterhält bereits seit vielen Jahren ein Beschwerdesystem. Solche Beschwerden

werden entsprechend der Verfahrensordnung bzw. der unternehmensinternen Regelung

abgearbeitet. Insgesamt sind im letzten Geschäftsjahr 25 Beschwerden eingegangen, die einen

Bezug zu den Verbotstatbeständen des LkSG hatten. Keine/r der Beschwerdeführenden hat sich

im Rahmen ihrer/seiner Beschwerde explizit auf die Bestimmungen des LkSG berufen. 
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Zu welchen Themen sind Beschwerden eingegangen? 

Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung  
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Beschreiben Sie, welche Schlussfolgerungen aus den eingegangenen Beschwerden/Hinweisen

gezogen wurden und inwieweit diese Erkenntnisse zu Anpassungen im Risikomanagement

geführt haben. 

Beschwerden von Mitarbeitenden über angebliche Diskriminierung im Rahmen des

Arbeitsverhältnisses. Entsprechend den unternehmensinternen Regelungen wurden die

Beschwerden sachlich abgearbeitet. Es wurden keine Vorgänge identifiziert, die eine Verletzung

des Diskriminierungsverbots entsprechend LkSG darstellen. 



•
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E. Überprüfung des Risikomanagements 
 
Existiert ein Prozess, das Risikomanagement übergreifend auf seine Angemessenheit und

Wirksamkeit hin zu überprüfen?
 

In welchen nachfolgenden Bereichen des Risikomanagements wird auf Angemessenheit und

Wirksamkeit geprüft? 

Ressourcen & Expertise  
Prozess der Risikoanalyse und Priorisierung  
Präventionsmaßnahmen  
Abhilfemaßnahmen  
Beschwerdeverfahren  
Dokumentation  
Weitere:  Management Review im Rahmen des Umwelt-, Arbeitssicherheits- und

Gesundheitsschutzmanagementsystems  
 

Beschreiben Sie, wie diese Prüfung für den jeweiligen Bereich durchgeführt wird und zu welchen

Ergebnissen sie – insbesondere in Bezug auf die priorisierten Risiken - geführt hat. 

Die verantwortlichen Funktionen prüfen kontinuierlich bestehende bzw. neu eingeführte

Präventionsmaßnahmen/Abhilfemaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin und dokumentieren dies.

Interne Kontrollen / Audits liefern wichtige Erkenntnisse, die bei der kontinuierlichen

Verbesserung der Prozesse umgesetzt werden. 



•
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E. Überprüfung des Risikomanagements 
 
Existieren Prozesse bzw. Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass bei der Errichtung und

Umsetzung des Risikomanagements die Interessen Ihrer Beschäftigten, der Beschäftigten

innerhalb Ihrer Lieferketten und derjenigen, die in sonstiger Weise durch das wirtschaftliche

Handeln Ihres Unternehmens oder durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens in

Ihren Lieferketten in einer geschützten Rechtsposition unmittelbar betroffen sein können,

angemessen berücksichtigt werden?
 

In welchen Bereichen des Risikomanagements existieren Prozesse bzw. Maßnahmen um die

Interessen der potenziell Betroffenen zu berücksichtigen? 

Ressourcen & Expertise  
Präventionsmaßnahmen  
Abhilfemaßnahmen  
Beschwerdeverfahren  
Weitere: Das System zur Meldung von EHS-Vorkommnissen steht allen Mitarbeitenden zur

Verfügung (Cority) und wurde/wird allen Mitarbeitenden im Rahmen eines Pflicht-Web-based

Trainings vermittelt.  
 

Beschreiben Sie die Prozesse bzw. Maßnahmen für den jeweiligen Bereich des

Risikomanagements. 

Das Risikomanagementsystem wird fortlaufend angepasst. Dies geschieht im Rahmen von

turnusmäßigen Überprüfungen und ggf. Anpassungen entsprechend der hierfür festgelegten

unternehmensinternen Bestimmungen.


